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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Nationalbank

Étant donné que plus de 100'000 signatures avaient été collectées en 2015, le peuple a
été convoqué aux urnes le 10 juin 2018 pour voter sur l’initiative populaire «Pour une
monnaie à l’abri des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale!».

Cette initiative, dite initiative «Monnaie pleine», a été largement rejetée par 75.7% de
non. Aucun canton n’a adopté l’initiative populaire. Les plus forts rejets se retrouvent
en Suisse centrale avec les cantons de Schwyz, Obwald et Nidwald. Le canton de Genève
est celui qui a connu le plus faible rejet avec 60% de non. La participation a atteint
33.8%. 
Comme auprès des parlementaires qui avaient rejeté en bloc l’initiative, les initiants
ont eu de la peine à imposer leurs idées auprès des citoyens. Les opposants qui ont
parlé d'une expérience «hasardeuse», d'une transformation de la Suisse en laboratoire,
d'une volonté de jouer aux «apprentis sorciers» et, d'une menace pour la stabilité et la
productivité économique, ont fini par largement convaincre la population helvétique.
En outre, la complexité technique qui entourait cette initiative a probablement été un
frein majeur à son acceptation. En effet, les initiants ont peiné à vulgariser cette
initiative populaire sur la création de monnaie.
En ce qui concerne la campagne, elle fut de moyenne intensité. Mais surtout, plus de
90% des affiches défendaient le «non» à l’initiative. Ce chiffre s’explique par l’absence
de soutien de la part d’au moins un des partis politiques parlementaires. 
Au final, la haute complexité de l’initiative a empêché un vrai débat démocratique et a
probablement condamné l’objet à l’échec. De plus, sans le soutien d’un parti politique
parlementaire, il fut difficile pour les initiants d’imposer leurs opinions dans la presse
et dans les esprits. Néanmoins, ils se sont montrés satisfaits d’avoir «révélé» aux
Helvètes que les banques commerciales émettaient de l’argent, et donc, d’avoir fait
émerger les risques pour l’économie réelle. Les Suisses ont fait confiance à un système
bancaire dont ils sont, très souvent, fiers. 

Votation 10 juin 2018 – Initiative « Monnaie pleine »
Participation : 33.8 %
-	Oui : 24.3 %
-	Non : 75.7 %

Prise de position des partis :
-	Oui : -
-	Non : PS, PDC, PVL, PLR, PBD, UDC, PartiPirate, PEV
-      Libre : Verts 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Banken

Als erste Kantonalbank wurde diejenige des Kantons Solothurn privatisiert. Die
Regierung beantragte, die Aktienmehrheit an der seit einiger Zeit in grossen finanziellen
Schwierigkeiten steckenden Bank dem Schweizerischen Bankverein zu verkaufen. Dass
damit auch die finanziellen Verpflichtungen des Kantons zur Schadendeckung massiv
abgebaut werden konnten, hat sicher wesentlich zur einstimmigen Verabschiedung der
Vorlage durch das Parlament beigetragen. Bei der mit einem Stimmenverhältnis von 4:1
positiv ausgefallenen Volksabstimmung hatten alle Parteien die Ja–Parole ausgegeben;
Widerspruch kam lediglich vom Mieterverband und von den Jungsozialisten. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 05.12.1994
HANS HIRTER

In seiner Antwort auf ein Postulat der WAK des Nationalrats nahm auch der Bundesrat
zur Frage der Staatsgarantie für Kantonalbanken Stellung und vermochte dabei
vorläufig keinen Reformbedarf auf Bundesebene auszumachen. Den Kantonen empfahl
er, ihre Banken der Aufsicht der Bankenkommission zu unterstellen. Auf Antrag des
Bundesrates wandelte der Nationalrat später eine Motion Vollmer (Mo. 95.3285) (sp, BE)
für eine Neudefinition der Staatsgarantie in ein Postulat um. Der Vorstoss hatte
verlangt, dass die Kantone ihre bisherige vollumfängliche Garantie – welche zur Zeit die

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.12.1995
HANS HIRTER
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Steuerzahler der Kantone Bern und Solothurn massiv belastet – durch eine auf
Spareinlagen beschränkte Garantie ersetzen können. Bereits zuvor hatte der Kanton
Bern eine etwas allgemeiner gehaltene Standesinitiative mit der selben Stossrichtung
eingereicht. Einen Tag nach dem Vorstoss von Vollmer doppelten Ständerat Gemperli
(cvp, SG) und Nationalrat Rychen (svp, BE) mit gleichlautenden Motionen nach, welche
den Kantonen die Kompetenz erteilen wollen, den Umfang der Staatsgarantie selbst zu
regeln. Auf Antrag seiner WAK überwies der Ständerat die Motion Gemperli als Postulat.
Die bernische Standesinitiative lehnte er mit dem Argument ab, dass Kantone, die keine
vollumfängliche Garantie mehr leisten wollen, ihre Banken privatisieren können; damit
würden diese Banken allerdings auch gewisse Privilegien wie Steuerbefreiung und
weniger strenge Eigenmittelvorschriften verlieren. 3

Im Berichtsjahr wurden die Untersuchungsberichte zu den Geschäftspraktiken der
Kantonalbanken Solothurns und Appenzell Ausserrhodens veröffentlicht. Als Ursachen
für die vor allem in den achtziger Jahren erlittenen grossen Verluste wurden in beiden
Fällen ein sehr risikofreudiges Verhalten der Geschäftsleitung einerseits und eine
äusserst mangelhafte Kontrolle durch die Aufsichtsorgane andererseits bezeichnet. Die
Appenzeller beschlossen an ihrer Landsgemeinde auf Antrag der Regierung praktisch
einstimmig den Verkauf ihrer Bank, welche seit 1985 rund CHF 200 Mio. Verluste
eingefahren hatte, an eine Privatbank (SBG). Sie folgten damit dem Beispiel der
Solothurner, welche diesen Schritt 1994 vollzogen hatten. Der Kanton St. Gallen
beschloss in einer sehr knapp ausgegangenen Volksabstimmung (51.4% Ja), seine
Kantonalbank teilweise zu privatisieren; der Staat soll allerdings 51 Prozent des
Aktienkapitals behalten und weiterhin Garantie für die Einlagen leisten. Gegen den
letztjährigen Beschluss des Kantonsrats hatten Vertreter der Linken und der FP aus
allerdings unterschiedlichen Motiven (die Linke war gegen, die FP für eine vollständige
Privatisierung) das Ratsreferendum ergriffen. Im Kanton Bern leitete der Regierungsrat
dem Parlament eine analoge Vorlage für die Umwandlung der Kantonalbank in eine
Aktiengesellschaft zu. 4

BERICHT
DATUM: 21.09.1996
HANS HIRTER

Auch nach Abschluss und Auswertung des Vernehmlassungsverfahrens zu den
vorgeschlagenen Änderungen im Steueramtshilfegesetz,  wonach Steueramtshilfe auch
auf Basis gestohlener Bankdaten erlaubt werden sollte, sofern sie nicht durch aktives
Zutun des gesuchstellenden Landes in dessen Besitz gelangt sind, hielt der Bundesrat
an seinen oben beschriebenen Revisionsabsichten fest – im Gegensatz zum Jahr 2013,
als die Regierung auf die negativen Vernehmlassungsantworten der Mehrheit der
Kantone und Parteien mit der Streichung der entsprechenden Gesetzesänderung
reagiert hatte. Das bundesrätliche Festhalten an der eingeschlagenen Marschroute
überraschte insofern, als dass sich die bürgerlichen Parteien CVP, FDP und SVP auch in
dieser Vernehmlassungsphase gegen das Ansinnen des Bundesrates ausgesprochen
hatten. Erklären liess sich die bundesrätliche Standfestigkeit jedoch mit dem gegenüber
2013 noch einmal gewachsenen internationalen Druck auf die bisherige schweizerische
Amtshilfepraxis: Auf der Basis von 2008 bei der Genfer Filiale der britischen Bank HSBC
entwendeten und über Frankreich in vielerlei Staaten gelangten Bankdaten war in
letzter Zeit eine grosse Zahl von Amtshilfegesuchen an die Schweiz herangetragen
worden, insbesondere aus Indien, Deutschland, Spanien und Frankreich. 
Die Opposition gegen die vorgesehenen Änderungen, der neben der drei genannten
Parteien unter anderem der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) und der Kanton
Schwyz angehörten, führten in erster Linie rechtsstaatliche Bedenken ins Feld. Sie
argumentierten, Amtshilfe auf Basis gestohlener Bankdaten würde den Straftatbestand
des Datendiebstahls gewissermassen belohnen und damit attraktiver machen. Überdies
erachteten FDP und SVP die geplante Revision als übereifrig, da auf Ende Juni 2016 der
Bericht des Global Forum, des Prüforgans der OECD, erwartet wurde, der die
schweizerische Amtshilfepraxis auf ihre Kongruenz mit internationalen Standards
überprüfen sollte. Die Befürworter der bundesrätlichen Linie, bestehend aus
sämtlichen Kantonen ausser dem Kanton Schwyz, den Parteien BDP, SP und Grüne und
den Interessenverbänden Economiesuisse und SBVg ihrerseits nahmen die
Überprüfungen durch das Global Forum zum Anlass, die geplante Änderung des
Steueramtshilfegesetzes zu unterstützen. Aus Angst vor einem ungenügenden Zeugnis
des Global Forum für die schweizerische Amtshilfepraxis und daraus resultierenden
negativen Konsequenzen in Form von wirtschaftlichen Sanktionen zeigten sich diese
Akteure bestrebt, die schweizerische Gesetzgebung den internationalen Standards
anzugleichen. Ganz allgemein wurde die geplante Revision auch als Präventions- und
Aufklärungsbeitrag der Schweiz gegen Steuerhinterziehung begrüsst. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.2016
NICO DÜRRENMATT
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